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Im Zeitalter der globalisierten Wirtschaft beziehen zahlreiche deutsche Unternehmen 
Waren oder Produktkomponenten von Zulieferern aus aller Welt. Doch grenzüber-
schreitende Lieferketten bergen oft ein Dilemma: Einige Zulieferer operieren in Län-
dern, in denen Arbeitsbedingungen und Umweltschutzmaßnahmen nicht internationa-
len Standards entsprechen.  

Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Men-
schenrechtsverletzungen in Lieferketten (LkSG) markiert hier einen Wendepunkt im 
deutschen Wirtschaftsrecht und nimmt Unternehmen in die Pflicht. Es verpflichtet sie, 
ihre Lieferketten im Vorfeld auf mögliche Risiken für Menschenrechte und Umwelt zu 
überprüfen und gegebenenfalls ihre Geschäftspraktiken anzupassen, um negative Aus-
wirkungen zu minimieren. Die Geschäftstätigkeit wird so zu einer ethischen Gratwan-
derung, die nicht nur die Rentabilität, sondern auch die soziale Verantwortung im Blick 
hat. 

In diesem Briefing werden die gesetzlichen Anforderungen an die Risikoanalyse im Rah-
men des LkSG erörtert, praktische Umsetzungsfragen diskutiert und strategische Emp-
fehlungen gegeben, um die Einhaltung der Sorgfaltspflichten sicherzustellen und 
rechtliche Risiken zu minimieren. 

Welche Risiken sind zu analysieren?  

Das LkSG verpflichtet Unternehmen, im Rahmen ihres Risikomanagements eine Risiko-
analyse durchzuführen, um menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu identi-
fizieren. Es ist zu ermitteln, ob und inwiefern Beschäftigte oder die Umwelt durch die 
eigene Geschäftstätigkeit und/oder Geschäftsbeziehungen mit Zulieferern zu Schaden 
kommen können. Das LkSG deckt beispielsweise die folgenden Risiken ab: 

 Menschenrechtsrisiken (§ 2 Abs. 2 LkSG): Verbot von Kinderarbeit, Zwangsar-
beit, Missachtung von Arbeitsschutz und Koalitionsfreiheit, Verbot der Ungleich-
behandlung von Beschäftigten, Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage 
durch Umweltverunreinigungen 

 Umweltrisiken (§ 2 Abs. 3 LkSG): Verstoß gegen Vorschriften der Minamata-Kon-
vention über Quecksilber, Produktion/und oder Verwendung von Stoffen im An-

https://minamataconvention.org/en
https://minamataconvention.org/en
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wendungsbereich des Stockholmer Übereinkommens über persistente organi-
sche Schadstoffe, Verstoß gegen Verbot der Ein- und Ausfuhr gefährlicher Ab-
fälle im Sinne des Basler Übereinkommens 

Wie erfolgt die Umsetzung in der Praxis? 

Die Risikoanalyse hat in zwei Schritten zu erfolgen: Im ersten Schritt sind zunächst abs-
trakt die Risiken zu identifizieren und zu erfassen, die im jeweiligen Sektor und an den 
jeweiligen Geschäftsorten des Unternehmens auftreten können. Im zweiten Schritt er-
folgt eine Gewichtung und Priorisierung der identifizierten Risiken. 

Erster Schritt: Risikoermittlung § 5 Abs. 1 LkSG 

Die Erstbewertung soll insbesondere einen Überblick über die eigenen Beschaffungs-
prozesse und die Akteure, namentlich das Handeln im eigenen Geschäftsbereich und 
das Handeln der unmittelbaren Zulieferer sowie die relevanten Stakeholder verschaffen. 

 Risikomapping: Die praktische Umsetzung der Risikoanalyse erfordert von Un-
ternehmen eine methodisch strukturierte Herangehensweise, die an die spezi-
fischen Umstände des Unternehmens und seiner Lieferkette angepasst ist. Ein 
Risikomapping dient als Instrument, um einen ersten Überblick zu gewinnen und 
potenzielle Risikobereiche zu identifizieren.  

 Informationsbeschaffung: Die Effektivität der Risikoanalyse hängt maßgeblich 
von der Qualität und Verfügbarkeit der relevanten Informationen ab. Unter-
nehmen stehen hierbei vor der Herausforderung, sowohl interne Informationen 
aus dem eigenen Geschäftsbereich als auch Informationen von unmittelbaren Zu-
lieferern zu erheben. Dabei kann es zu Schwierigkeiten kommen, insbesondere 
wenn Zulieferer die Offenlegung relevanter Informationen verweigern.  

 Dokumentations- und Berichtspflicht Darüber hinaus ist die Dokumentations- 
und Berichtspflicht nach § 10 Abs. 1 LkSG zu beachten. Unternehmen müssen die 
Durchführung und Ergebnisse der Risikoanalyse dokumentieren und in ihrem jähr-
lichen Bericht über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten darlegen (siehe unten). 
Verstöße gegen die Anforderungen des LkSG können gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 2 
LkSG als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 

Zweiter Schritt: Gewichtung und Priorisierung der Risiken § 5 Abs. 2 LkSG  

Die gemäß § 5 Abs. 1 LkSG ermittelten menschenrechtlichen und umweltbezogenen Ri-
siken sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 LkSG angemessen zu gewichten und zu priorisieren. 
Gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 LkSG sind für die Priorisierung insbesondere die in § 3 Abs. 2 LkSG 
genannten Angemessenheitskriterien maßgeblich. 

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Gesundheit_Umwelt/stockholmer_uebereinkommen_pop.pdf
https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
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 Art und Umfang der Geschäftstätigkeit: Entscheidend sind in qualitativer Hin-
sicht die Komplexität der Produkte oder Dienstleistungen, die Vielfalt der Leis-
tungen und Geschäftsbeziehungen sowie die überregionale oder internationale 
Ausrichtung. In quantitativer Hinsicht ist die Unternehmensgröße (Beschäftigte 
und deren Funktion, Umsatz, Anlage- und Betriebskapital, Produktionskapazität) 
und die Anfälligkeit (Häufigkeit länder-, branchen- und warengruppenspezifi-
scher Risiken) von Bedeutung.  

 Schwere und Wahrscheinlichkeit: Die Eintrittswahrscheinlichkeit hängt davon 
ab, ob und wann ein Verstoß auftritt, z.B. ob bereits Informationen über die man-
gelhafte Leistung des Lieferanten vorliegen (erhöhte Wahrscheinlichkeit) oder 
ob wirksame Präventionsmaßnahmen vorhanden sind (verringerte Wahrschein-
lichkeit). Der Schweregrad wird anhand der Schwere, des Ausmaßes (Anzahl der 
betroffenen Personen) und der Irreversibilität des Verstoßes bewertet. Besonders 
schwere Risiken können auch bei geringer Wahrscheinlichkeit hoch eingestuft 
werden.  

 Einflussmöglichkeit des Unternehmens: Zu berücksichtigen sind die Einfluss-
möglichkeiten des Unternehmens, die von der Größe des Unternehmens (im Ver-
gleich zu seinen Wettbewerbern (Marktdominanz) und zum unmittelbaren Verur-
sacher), dem Auftragsvolumen (im Vergleich zum Umsatz des unmittelbaren Ver-
ursachers) und der Nähe zum Risiko (wo und durch wen entsteht das Risiko: beim 
eigenen Unternehmen oder bei einem direkten oder indirekten Zulieferer?) 

 Art des Verursachungsbeitrags: Entscheidend ist, inwieweit das Unternehmen 
als Mitverursacher zu dem Risiko beiträgt, es überwiegend allein verursacht 
oder lediglich mitverursacht. Ein Verursachungsbeitrag des Unternehmens liegt 
generell nur dann vor, wenn die Handlung oder auch Unterlassung des Unterneh-
mens in irgendeiner Weise die Verletzung einer konkreten Pflicht ermöglicht, er-
leichtert oder motiviert. 

Orientierung für die Risikoanalyse bietet auch die Handreichung des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das für die Überwachung der Einhaltung des 
Gesetzes zuständig ist. Für die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Rahmen des 
LkSG und der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) beachten Sie 
auch unsere Briefingreihe zur CSDDD. 

Was passiert mit der Risikoanalyse im Unternehmen?  

Gemäß § 5 Abs. 3 LkSG sind Unternehmen verpflichtet, die Ergebnisse der Risikoanalyse 
intern an relevante Entscheidungsträger, wie den Vorstand oder die Einkaufsabteilung, 
zu kommunizieren, wobei die Geschäftsleitung für die Umsetzung dieser Kommunika-
tion verantwortlich ist.   

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/handreichung_risikoanalyse.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.blomstein.com/neues/same-same-but-different
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Die Kommunikation muss die identifizierten Risiken, deren Gewichtung und Priorisie-
rung als Grundlage für Präventions- und Abhilfemaßnahmen enthalten. Bei der Dar-
stellung der Ergebnisse der Risikoanalyse besteht ein gewisser Spielraum. Darüber hin-
aus sind die in der Risikoanalyse ermittelten prioritären menschenrechtlichen und um-
weltbezogenen Risiken gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LkSG in der Grundsatzerklärung 
zu benennen.  

Innerhalb des Unternehmens sollten die Zuständigkeiten und Verpflichtungen klar ver-
teilt und kommuniziert werden. Es empfiehlt sich, für die Durchführung der Risikoana-
lyse ein Compliance-System für das Unternehmen zu erarbeiten und einzuführen. Ein 
übliches Vorgehen stellt dabei das sogenannte Drei-Linien-Modell dar, wonach das Ri-
sikomanagement in drei Linien gegliedert wird: Betriebliche Ebene, Überwachungs-
ebene und Unabhängige Prüfung. 

Wie oft müssen Risikoanalysen durchgeführt werden?  

Unternehmen sind angehalten, regelmäßig und anlassbezogen Risikoanalysen durchzu-
führen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus der Notwendigkeit, kontinuierlich die men-
schenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken im eigenen Geschäftsbereich sowie bei 
den unmittelbaren Zulieferern zu überwachen.  

 Regelmäßig: Die Risikoanalyse muss gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 Hs. 1 LkSG jährlich 
durchgeführt werden, wobei die Erstanalyse umfassend sein muss und für die 
folgenden jährlichen Updates eine Fokussierung auf neue oder veränderte Risi-
ken ausreicht, orientiert an den dynamischen Veränderungen der Menschen-
rechtslage und unter Bezugnahme auf die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte. 

 Anlassbezogen: Zusätzlich ist gemäß § 5 Abs. 4 S. 2 Hs. LkSG eine anlassbezo-
gene Risikoanalyse durchzuführen, wenn das Unternehmen mit einer wesentlich 
veränderten oder erweiterten Risikolage in der Lieferkette rechnen muss. Dies 
ist bspw. erforderlich bei signifikanten Änderungen in der Geschäftstätigkeit 
oder im Zuge der Einführung neuer Produkte oder Märkte. 

Fazit  

Die effektive Umsetzung der Risikoanalyse gemäß dem LkSG erfordert eine sorgfältige 
Planung und Durchführung. Unternehmen sollten eine klare Methodik für die Risikoana-
lyse entwickeln, regelmäßige Aktualisierungen sicherstellen und die Ergebnisse trans-
parent dokumentieren. Zuständigkeiten und Prozesse innerhalb des Unternehmens soll-
ten klar verteilt und kommuniziert werden. Darüber hinaus ist die Einbindung aller rele-
vanten Stakeholder im Unternehmen von zentraler Bedeutung, um eine umfassende Ri-
sikobewertung und effektive Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten.  
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Die rechtlichen Anforderungen des LkSG stellen nicht nur eine Herausforderung, son-
dern auch eine Chance dar, nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern und menschen-
rechtliche sowie umweltbezogene Risiken in den Lieferketten effektiv zu managen. 
Durch proaktives Handeln können Kosten vermieden werden, die durch nachträgliche 
Anpassungen oder Sanktionen entstehen könnten. Bei kluger und effizienter Organisa-
tion innerhalb des Unternehmens lassen sich dabei Synergieeffekte mit Blick auf Com-
pliance in anderen regulatorischen Bereichen erzielen, etwa die EU-Verordnung für ent-
waldungsfreie Lieferketten. 

BLOMSTEIN wird die Herausforderungen des LkSG für Unternehmen, auch vor dem Hin-
tergrund aktueller Entwicklungen auf EU-Ebene, aufmerksam verfolgen. Bei Beratungs-
bedarf bei der Implementierung der LkSG-Vorgaben wenden Sie sich gerne an Anna 
Huttenlauch, Florian Wolf und Jasmin Sujung Mayerl sowie das gesamte ESG-Team. 

 
 * * * 

https://www.blomstein.com/personen.php?p=dr-anna-blume-huttenlauch
https://www.blomstein.com/personen.php?p=dr-anna-blume-huttenlauch
https://www.blomstein.com/personen/dr-florian-wolf
https://blomstein.com/personen.php?p=jasmin-mayerl

